
('):"<[B!N,4,fL'

REGLEMENT

DER EINWOHNERGEMEINDE  BREMGARTEN  BEI  BERN

über' die Zugehö'r'igkeit  des Gemeindeperisonals  zur  Pensionskasse  für  das  Perisonal

bernischer  Gemeinden  und  Für'sorgefonds  zu Gunsten  der'  Gemeindebediensteten

vom  12.  Dezember'  1977

Die  Einwohnergemeinde  Br'emgarten  bei  Ber'n  beschliesst  in  Anwendung  der  Ar"tikel  13

Absatz  l a und  65 Absatz  2 des Organisations-  und  Ver'waltungsreglementes  deri  Ein-

wohnergemeinde  vom  16.  September  1970:

Art.  l  Die  vollamtlich  im Dienste  der  Gemeinde  stehenden  Beamten  und  Angestell-

ten  der'  Einwohne'r'gemeinde  Bremgar'ten  bei  Bern,  sind  obligator'isch  bei  der

Pensionskasse  für'  das  Personal  bernischer  Gemeinden  zu ver'sicher"n  und  zwar

ab Datum  der'  definitiven  Wahl,  frühestens  nach  E'rreichen  des  20.  Alters-

jah'ries.

Die  Lehr'kriäfte  sind  von  diesem  Reglement  ausgenommen,  da  sie  bei  der

Kant.  Lehreriversicher'ungskasse  verisicher't  sind.

Art.  2 Die  Beitragsleistungen  an  die  Pensionskasse  betr'agen  zur  Zeit:

13  % der'  ver'sicher'ten  Besoldung;

Eintrittsgeld  f'ür  jeden  neu  aufzunehmenden  Ver'sicher'ten,  welcheri

beim  Eintritt  überi  30  Jahr'e  (männlich)  beziehungsweise  27  Jahre

(weiblich)  alt  ist;

Nachzahlungen  bei  Besoldungser'höhungen.

Die Beitr'%e  und Nachzahlungen  wer'den wie folgt  aufgeteilt:  Die Einwohner-
gemeinde  Bremgar'ten  als  Ar'beitgeberin  7 % und  der'  Aribeitnehmeri  6 %. Ein

allfälligeri  Beitr'ag  der  Gemeinde  an  das  Eintr'ittsgeld  wir'd  von  Fall  zu

Fall  durch  den  Gemeinder'at  festgelegt.

Art.  3 Die  Gemeinde  unterhält  für'  Häritefälle  einen  Fürsorgefonds.  Beiträge

aus  diesem  Fonds  können  gewährit  wer'den  zur'  Milder'ung  einer'  nicht  selbst-

verschuldeten  Notlage  eines  aktiven  oder'  pensionierten  Gemeindeange-

stellten.  Zuständig  für  die  Zuspriechung  der'  Spende  ist  der'  Gemeinderat.

Art.  Ll Die  Aeufnung  des  Fonds  erfolgt  durch  Spenden  und  Beiträge  der  öffentlichen

Hand,  und  zwar  im Rahmen  der  Kompetenzgrenzen  dur'ch  Beschluss  des  Gemeinde-

r'ates,  beziehungsweise  dez'  Gemeindeversammlung.
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Das  vorstehende  Reglement  wurde  dur'ch  die  Gemeindever'samm1ung  vom

12.  Dezernber'  1977  mit  allen  gegen  eine  Stimme  genehmigt.

Br'emgarten,  den  12.  Dezember  1977

Depositions  zeugnis

NAMENS  DER  EINWOHNER  EMEINDE

De  Präsident:

Der  unterizeichnete  Gemeindeschrieiber'  bescheinigt,  dass  das  voristehende

Reglement  vorschriiftsgemäss  lO  Tage  vor'  und  lO Tage  nach  der  Gemeinde-

versammlung  vom 12.  Dezember'  1977,  von  deri  es  angenommen  wurde,  aufge-

legt  wari und dass innerhalb  deri gesetzlichen  lLl-t%igen  Frist  keine  Ein-
sprachen  eingelangt  sind.

Br'emga:rten,  den  12.  Januar  1978

Der' Ge7,:,;;ffl7L.!7, er'),s
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DER  EINWOHNERGEMEINDE  BREMGARTEN  BEI  BERN

über  die  Zugehörigekeit  des  Gemeindepersonals  zur  Pensionskasse

für  das  Personal  bernischer  Gemeinden  und  Ftirsorgefonds  zu  Gunsten

der  Gemeindebediensteten

vom  12.  Dezember  1977

1 Teilrevision  vom  4 Dezember  1989

A  Die  vollamtlich  im  Dienste  der  Gemeinde  stehenden  Beamten  und

Angestellten  der  Einwohnergemeinde  Bremgarten  bei  Bern  sind  bei  der

Pensionskasse  für  das  Personal  bernischer  Gemeinden  zu versichern  und

zwar  ab  Daturn  des  Diensteintrittes,  frühestens  am  1.  Januar  nach

Vollendung  des  17.  Altersjahres.

Die  iehrkräfte  sind  von  diesem  Reglement  ausgenomrnen,  da  sie  bei  der

Kant.  Lehrerversicherungskasse  versichert  sind.

Art.  2 Für  die  Aufteilung  der  Beiträge  zwischen  Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer

-  ist,  unabhängig  von  seiner  eigenen  Finanzkompetenz,  der  Gemeinderat

zuständig.

Ein  allfälliger  Beitrag  der  Gemeinde  an die  Einkaufssurnme  wird  von  Fall

zu  Fall  durch  den  Gemeinderat  festgelegt.

Die  Gemeindeversammlung  vom  4.

Artikel  1 und  2 mit  grossem  P

vorstehenden  abgeänderten

genehmigt.

BREMGARTEN

Bescheinigung

Der  unterzeichnete  Gemeindeschreiber  bescheiföigt,  dass  die  vorstehende  1.

Teilrevison  des  oberwähnten  Reglementes  20  Tage  vor  und  20  Tage  nach  der

Gemeindeversammlung  vom  4.  Dezember  1989  aufgelegt  war,  und  dass  innerhalb  der

gesetzlichen  Frist  von  30  Tagen  keine  Einsprachen  eingelangt  sind.

Bremgarten  bei  Bern,  5.  Januar  1989 Der ndeschreiber  :Gemdi
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